
KENNZEICHNUNG

KONTROLLEN

Meist fahrlässig 
Bernhard Glembotzki und Thomas Kaps, Göttingen

Mängel bei der Kennzeichnung und Bezettelung an Beförde-
rungseinheiten und Gefahrgutumschließungen werden bei
Verkehrskontrollen häufig festgestellt. 
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Was will uns der derjenige, der diesen
Gefahrzettel erfunden hat, sagen? 
Christlicher Transport? Fegefeuer?
Heizdecke für Adelige?

Irgendwie und irgendwo! Wie die orangefar-
bene Tafel angebracht sein muss, ist genau
festgelegt: Senkrecht zu den Längsachsen 
(ADR 5.3.2.1.1).

Aus dem Beförderungspapier, das uns der Fahrer
während einer Straßenverkehrskontrolle reichte,
ging hervor, dass er gefährliche Güter der Klassen 3
und 9 beförderte. Insgesamt kamen 405 Punkte
zusammen – also keine Kennzeichnungspflicht. Als
wir die Ladefläche betraten, stellten wir fest, dass der
Fahrer noch weiteres Gefahrgut der Klasse 3 in
Kunststoffkanistern beförderte. Erst nach intensivem
Nachfragen rückte er ein weiteres Beförderungspa-
pier heraus. Damit war klar: Die Beförderungseinheit
(jetzt: 1005 Punkte) ist kennzeichnungspflichtig und
unterliegt dem ADR. Das Bußgeld erhöhte sich in die-
sem Fall noch für das nicht korrekte Sichern der
Ladung und einen beschädigten Gefahrzettel. Der
Fahrzeugführer gab zu Protokoll, vor Fahrtantritt
nicht auf die Ladefläche geschaut zu haben. Bußgel-
der nach GGVSEB und ADR erwarten in diesem Fall
neben dem Fahrzeugführer den Verlader, den Verpa-
cker und den Beförderer. 
Meist stellen wir bei unseren Kontrollen fest, dass
Verstöße überwiegend fahrlässig begangen werden. 
Aber es gibt auch Fälle, bei denen vorsätzlich die
orangen Warntafeln umgeklappt werden, um einen
gesperrten Tunnel zu durchfahren.
Auf der nächsten Seite haben wir in Tabellenform
Bezettelungsmängel bei Kontrollen und die wichti-
gen Tatbestände nach dem ADR 2009 und der
GGVSEB aufgeführt.

Was beispielsweise auffällt (und geahndet wird)



6

KENNZEICHNUNG

der gefahrgutbeauftragte 08/09

Bereich Rechtsquelle ADR

Kennzeichnung von Versandstücken 5.2.1 

UN-Nr. (deutlich + dauerhaft) der enthaltenen Güter fehlt/beschädigt 5.2.1.1

Bergungsverpackungs-Kennzeichnung: „BERGUNG“ fehlt 5.2.1.3

IBC Volumen >450l und Großverpackungen: Kennzeichnung mit UN-Nr. 
und vorangestellte Buchstaben „UN“, zwei gegenüberliegende Seiten fehlen

5.2.1.4

Klasse 1: zusätzliche offizielle Benennung fehlt 5.2.1.5

Klasse 2: UN-Nr. + offizielle Benennung fehlen 5.2.1.6a

Klasse 2: n.a.g. Eintragung UN-Nr. + techn. Benennung fehlen 5.2.1.6a

Klasse 2: Verdichtete Gase (nach Masse gefüllt) + verflüssigte Gase:
a) höchstzulässige Masse der Füllung + Eigenmasse fehlen  oder
b) Bruttomasse fehlt

5.2.1.6b 

Klasse 2: Datum (Jahr) der nächsten wiederkehrenden Prüfung fehlt 5.2.1.6c

Kennzeichnung Umverpackung (für jedes gefährliche Gut oder LQ) fehlt 3.4.7

Kennzeichnung der Umverpackung mit dem Wort „UMVERPACKUNG“ fehlt 5.1.2.1

Kennzeichnung für jedes in der Umverpackung enthaltene gefährliche Gut 
mit UN-Nummer und den Buchstaben UN vorangestellt fehlt

5.1.2.1

Bezettelung von Versandstücken 5.2.2

Gefahrzettel für in Kapitel 3.2 Tabelle A aufgeführte Stoffe oder Gegenstände fehlt 5.2.2.1.1

Gefahrzettel verdeckt / abgedeckt 5.2.2.1.6b

Gefahrzettel nicht nahe beieinander (für mehrere Gefahrzettel vorgeschrieben) 5.2.2.1.6c

Großpackmittel (IBC) >450l Fassungsraum und Großverpackungen:
2. Gefahrzettel an der gegenüberliegenden Seite fehlt

5.2.2.1.7

Ziffer auf dem Gefahrzettel fehlt 5.2.2.2

Anbringen von Großzetteln (Placards) 5.3.1 + 8.1.3

Großzettel (an beiden Längsseiten + an jedem Ende) am Großcontainer, MEGC, TC, 
MEMU, ortsbeweglichen Tank und Fahrzeug fehlt

5.3.1.1.1, 5.3.1.2

Hintergrund des Großzettel nicht kontrastierend oder Begrenzungslinie fehlt 5.3.1.1.1

Großzettel, die keinen Bezug zu den beförderten Güter haben, nicht entfernt oder nicht abgedeckt 5.3.1.1.5

Großzettel auf Klapptafeln: keine Sicherung gegen Umklappen oder Lösen 5.3.1.1.6

Großzettel (an beiden Längsseiten + an jedem Ende) bei der Beförderung mehrerer Stoffe mit 
mehreren gefährlichen Eigenschaften pro Tankabteil fehlt

5.3.1.2

Orangefarbene Kennzeichnung (Tafeln) 5.3.2 + 8.1.3

fehlende orangefarbene Tafeln vorne + hinten 5.3.2.1.1

nicht senkrecht angebracht 5.3.2.1.1

Kennzeichnung - Darauf achtet die Polizei bei Kontrollen
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KENNZEICHNUNG

der gefahrgutbeauftragte 08/09

Orangefarbene Kennzeichnung (Tafeln) Rechtsquelle ADR

nicht deutlich sichtbar angebracht 5.3.2.1.1

fehlende Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr 5.3.2.1.2

falsche UN-Nummer(n) 5.3.2.1.2

beschädigte orangefarbene Tafeln 5.3.2.1.1

Maße der Tafeln nicht eingehalten 5.3.2.2.1

nicht witterungs- bzw. feuerbeständig bzw. Rückstrahlwert nicht eingehalten 5.3.2.2.1

Verpackungsvorschriften
Codierung nicht vorhanden 6.1.2

Buchstaben UN fehlen 6.1.3.1a

Kennzeichnung von Verpackungen (nicht ordnungsgemäß) 6.1.3

Kennzeichnung von nachfüllbaren Druckgefäßen 6.2.3.9

Kennzeichnung von IBC 6.5.2

Kennzeichnung von Großverpackungen 6.6.3

Kennzeichnung von ortsbeweglichen Tanks 6.7.3.16, 6.7.4.15

Kennzeichnung von Tanks nicht ordnungsgemäß 6.8.2.5, 6.8.3.5

Kennzeichnung von Batterie-Fahrzeugen und MEGC 6.8.3.5.10

Kennzeichnung von FVK-Tanks 6.9.6.1

Kennzeichnung von Containern, die als Schüttgut-Container verwendet werden 6.11.3.4.1

Kennzeichnung - Darauf achtet die Polizei bei Kontrollen



8

GESETZE + VERORDNUNGEN

der gefahrgutbeauftragte 08/09

KENNZEICHNUNG

Kennzeichnung / Bezettelung
Verantwortlichkeiten

Verantwortlich Stichwort/Tatbestand Rechtsquellen
Verpacker Ausrichtungspfeile:

Nichtbeachten der Vorschriften über das Ausrichten von
Versandstücken bei: 
● Umverpackungen
● Begrenzten Mengen

§ 22 (2) (5.1.2.3, 5.1.2.9 ADR) i. V. m. §
22 Nr. 11 e GGVSEB u. H. a. § 10
GGBefG §  29 (1)  (3.4.8, 5.2.1.9 ADR)
i.V.m.  § 37 Nr. 21 a GGVSEB u. H. a.
§ 10 GGBefG

Verlader Belüftung:
Die Vorschriften über die Beladung und Handhabung
nicht beachtet. Fehlende Be- und Entlüftung bzw. fehlende
Kennzeichnung nach CV 36 
„ACHTUNG KEINE BELÜFTUNG VORSICHTIG ÖFFNEN“
Ausnahme: Kurzfristiger Einsatz von nicht firmeneigenen
Fahrzeugen (Mietfahrzeugen)

§ 29 (1) (7.5.11 ADR)  i. V. m. § 37 (1)
Nr. 21 a GGVSEB u.H.a. § 10 GGBefG 
u. H. a. § 10 GGBefG  Bem: Lt. 18.
ERFA 04/05.07.07 Diez, Top 6.14

Verlader Gefahrzettel / Kennzeichnungen (UN-Nummer)
Nicht dafür gesorgt, dass die Vorschriften über die Gefahr-
zettel und Kennzeichnungen bei der Beförderung in loser
Schüttung oder in Tanks beachtet werden.

§ 21 (2) Nr. 3 (5.1.3.1 ADR i. V. m.
Kapitel 5.2 ADR) i.V.m. § 37 (1) Nr. 10
j GGVSEB
u. H. a. § 10 GGBefG 

Fahrzeugführer Großzettel (Placards) / Kennzeichnungen (UN-Nummer)
Nicht für das Anbringen, Entfernen oder Abdecken von
Großzetteln (Placards) gesorgt. 

§ 28 Nr. 6 (5.3.1.3 / 5.3.1.4 / 5.3.1.5 /
5.3.1.6 ADR) i. V. m. § 37 (1) Nr. 20 f
GGVSEB u. H. a. § 10 GGBefG

Beförderer Großzettel (Placards) / Kennzeichnungen (UN-Nummer)
Das Fahrzeug nicht mit den erforderlichen Großzetteln (Pla-
cards) ausgerüstet.

§ 19 (2) Nr. 11 (5.3.1 ADR) i. V. m. § 37
(1) Nr. 6 k GGVSEB u. H .a. § 10
GGBefG

Verpacker Gefahrzettel / Kennzeichnungen 
Vorschriften über die Kennzeichnung und Bezettelung von
Versandstücken) nicht beachtet.

§ 22 (1) Nr. 5 c i. V .m. § 37 (1) Nr. 11
d GGVSEB u. H. a. § 10 GGBefG
(hier: UN-Nr., Buchstaben „UN“ und
Gefahrzettel)

Verpacker Gefahrzettel / Kennzeichnungen 
Vorschriften über die Kennzeichnung und Bezettelung von
Umverpackungen nicht beachtet.

§ 22 (1) Nr. 5 b i. V. m. § 37 (1) Nr. 11
d GGVSEB u. H. a. § 10 GGBefG,
3.4.7 ADR (Begrenzte Menge), UN-
Nummer(n) ohne LQ, 3.5.4.3 Kenn-
zeichen für freigestellte Mengen

Befüller Großzettel (Placards) / Kennzeichnungen (UN-Nummer)
Nicht geprüft, ob die Großzettel (Placards) angebracht sind.

§ 23 ( 2 ) Nr. 3 a) (5.3.1.2 ADR) i. V .m.
§ 37 (1) Nr. 13 c GGVSEB u. H. a.  § 10
GGBefG

Fahrzeugführer Warntafel 
Orangefarbene Tafeln oder Nummern zur Kennzeichnung
der Gefahr oder UN-Nummern an Beförderungseinheit ·
nicht angebracht oder nicht sichtbar gemacht oder·nicht ent-
fernt oder nicht verdeckt.

§ 28 Nr. 7 (5.3.2 ADR)  i. V. m. § 37
(1) Nr. 20 g GGVSEB u. H. a. § 10
GGBefG

Beförderer Warntafel 
Das Fahrzeug ist nicht mit der orangefarbenen Kennzeich-
nung (hier: orangefarbene Tafeln oder Nummer zur Kenn-
zeichnung der Gefahr und UN-Nummer) ausgerüstet.

§ 19 (2) Nr. 11 (5.3.2 ADR) i. V. m. §
37 (1) Nr. 6 k GGVSEB u. H. a. § 10
GGBefG

Befüller Warntafel
Nicht geprüft, ob die orangefarbene Tafel oder Nummer zur
Kennzeichnung der Gefahr und UN-Nummer, an dem Fahr-
zeug (auch bei ADR 5.3.2.1.7) angebracht sind.

§ 23 (2) Nr. 3 b  (5.3.2 / 5.3.2.1.2 bis
5.3.2.1.7 ADR) i. V .m. § 37 (1) Nr. 13 c
GGVSEB u. H. a. § 10 GGBefG




